Bl Sicherheits- und Gesundheitsabteilung

Parkierverordnung

vom 3. November 2016

Uber ar bei tung Stand 28. Juni 2024
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ohne Marki erung = unverandert in die neue Verordnung Uber nomren

Gelb = in der neuen Verordnung enthalten
(gem Parki erungskonzept fornuliert)
Grau = i m neuen Regl enent enthal ten
(gem Parki erungskonzept formuliert)
Rot = Frage

Rot durchgestrichen = gem Parkierungskonzept hinfallig
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> ohne Markierung = unverändert in die neue Verordnung übernommen
> Gelb = in der neuen Verordnung enthalten
         (gem. Parkierungskonzept formuliert)
> Grau = im neuen Reglement enthalten
         (gem. Parkierungskonzept formuliert)
> Rot = Frage
> Rot durchgestrichen = gem. Parkierungskonzept hinfällig





A. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1

' Die Verordnung regelt das Abstellen von Motorfahrzeugen auf &ffentli-

chem Grund der Stadt Dietikon.

Dieser Verordnung gehen anwendbare Bestimmungen in Ubergeordne-
ten Erlassen insbesondere der Strassenverkehrsgesetzgebung vor.

Art. 2

" Das Parkieren von Motorfahrzeugen auf 6ffentlichen Parkplatzen wird in

bestimmten Zonen unter Berlcksichtigung der oOrtlichen Verhaltnisse zeitlich
beschrankt und teilweise fir gebthrenpflichtig erklart.

> Die Parkraumbewirtschaftung strebt eine zweckmassige Nutzung des
vorhandenen 6ffentlichen Parkraums und eine Privilegierung der Anwohne-
rinnen und Anwohner und anderer Berechtigten bezlglich der Nutzung von
offentlichen Parkplatzen an. Zudem soll der Pendler- und Suchverkehr zum
Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner vor Strassenldarm und Luftver-

schmutzung reduziert werden.

Art. 3

Folgende Parkierungssysteme kommen zur Parkzeitbeschrankung und zur
Erhebung von Geblhren zur Anwendung:

a) Blaue Zone
b) Weisse Zone mit Parkzeitbeschréankung

) Weisse Parkfelder mit Parkzeitbeschrankung und Gebihrenpflicht.

Art. 4
Die Parkierungssysteme und die Parkkarten entbinden nicht von der
Pflicht Verkehrsbeschrankungen und polizeiliche Anordnungen zum Freihalten

von Strassen und Platzen in besonderen Fallen wie bei Baustellen, Schnee-
raumung, Festanldassen, Umzigen usw. zu beachten.

B. Parkierungssysteme E]

Art. 5

Gegenstand

Zweck E}

Parkierungssysteme

Freihalten von Strassen
und Plétzen
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Anwohnerbevorzugung

Weisse Zone mit Park-
zejtbeschrankung

Weisse Parkfelder mit
Parkzeitbeschrankung
und Gebdhrenpflicht

Berechtigte

Art. 6

Anwohnerinnen und Anwohner haben fir jeden auf ihren Namen und
ihre Adresse eingetragenen leichten Motorwagen Anspruch auf eine gebuh-
renpflichtige Bewilligung, die ihnen das zeitlich unbeschrankte Parkieren in
ihrem Wohngebiet auf Parkplatzen der Blauen Zone gestattet.

> Als Anwohnerinnen und Anwohner gelten natiirliche Personen mit

Wohnsitz oder angemeldetem Aufenthalt in den betreffenden Zonen.

> Weitere Bewilligungen kénnen gegen Nachweis, dass die gesuchstellende

Person von den Parkierungsbeschrankungen in einer Blauen Zone besonders
betroffen ist, erteilt werden.

Art. 7

' Die Weisse Zone mit Parkzeitbeschrankung dient der Bewirtschaftung der

Parkfelder an peripheren Lagen.
> Auf den weissen Parkfeldern ohne Gebiihrenpflicht ist das Abstellen von
Fahrzeugen nur zeitlich beschrankt zulassig. Die maximal zuldssige Parkdauer
fur die einzelnen Parkierungsfelder wird vor Ort signalisiert.

Art. 8

' Die weissen Parkfelder mit Gebtihrenpflicht bezwecken die Bewirtschaf-

tung der zentral gelegenen Parkfelder und Parkplatzen bei 6ffentlichen Ein-
richtungen.

> Auf den weissen Parkfeldern mit Gebtihrenpflicht ist das Abstellen von
Fahrzeugen nur zeitlich beschrankt und gegen Gebuhr zuladssig. Die maximal
zulassige Parkdauer fir die einzelnen Parkierungsfelder sowie die Gebuhren-
pflicht wahrend bestimmten Zeiten wird vor Ort markiert.

C. Parkkarten

Art. 9

' Berechtigt furr den Bezug einer Parkkarte sind:

a) Schriftenpolizeilich gemeldete Einwohnerinnen und Einwohner fur auf
ihren Namen eingeldste Motorfahrzeuge und ihre Adresse in der entspre-
chenden Zone

b) Gewerbebetriebe, die ihren Firmensitz oder eine Niederlassung in der
Stadt Dietikon haben und auf ihren eigenen Betrieb Fahrzeuge eingeldst
haben

c) Externe Gewerbebetriebe, mit einem aktuellen gewerblichen Bezug zu
Dietikon

d) Pendlerinnen und Pendler, mit einem Anstellungsverhaltnis in Dietikon
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e) Besucherinnen-und-Besucher—
> Parkkarten werden nur fir leichte Motorwagen ausgestellt. Fiir Lastwa-
gen, Cars, Busse, Wohnmobile, Wohnwagen, Anhanger oder fur Fahrzeuge,
die aufgrund ihrer Dimensionen ein Parkfeld Uberstellen, wird keine Parkkarte
ausgestellt.

> Gewerbebetrieben gemass Art. 9 Abs. 1 lit. b gleichgestellt sind Dienst-

leistungsunternehmen, Vereine und andere Kérperschaften mit Sitz in Diet-
ikon. Pro Gewerbebetrieb kdnnen hochstens funf Parkkarten erworben wer-
den.
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Tagesparkkarten-erwerben.

> Anderen von der Parkierungsbeschrankung gleichermassen Betroffenen
kann far einen leichten Motorwagen bis 3.5t ebenfalls eine Parkkarte fur die
entsprechende Zone erteilt werden. In besonderen Fallen kann die Anzahl der
Parkkarten beschrankt werden.

6

Die Bedingungen zum Bezug von Parkkarten werden in den [HESillig
ROEDESHMNEE " geregelt.

Art. 10
" Die Parkkarte berechtigt zum zeitlich unbeschrankten Parkieren in der
jeweils bezeichneten Zone. Bei besonderen Verhaltnissen kénnen im Einzelfall
Parkkarten fir mehrere Zonen erworben werden. Die-Parkkarte firGewerbe-

betriebe-istin-allen-blaven-und-weissen-Parkzonen-giltig—
> Die Parkkarte muss gut sichtbar hinter der Frontscheibe des Motorfahr-

zeuges, fr das sie ausgestellt wurde, angebracht sein.

> Die Parkkarte gibt keinen Anspruch auf ein bestimmtes Parkfeld in der

jeweiligen Zone.

Art. 11
" Die Parkkarten werden auf Gesuch hin von der Stadtpolizei ausgestellt,
sofern die Voraussetzungen fir den Bezug gegeben sind.

> Es ist Sache der Gesuchstellenden, ihre Berechtigung mit geeigneten

Beweismitteln nachzuweisen.

Anderungen der auf der Parkkarte vermerkten Tatsachen sind innerhalb
von 14 Tagen der Stadtpolizei zu melden.

Art. 12
Die Parkkarte wird fur eine bestimmte Zeit oder dauernd entzogen, wenn

die Voraussetzungen fur deren Erteilung nicht oder nicht mehr gegeben sind
oder wenn die Parkkarte missbrauchlich verwendet wurde.

Geltungsbereich

Verfahren

Entzug
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Geblihrenpflicht

Gebdlhrenrahmen

Riickerstattung

Stratbestimmung

Vollzugsvorschriften

Inkrafttreten

D. Geblhren

Art. 13

Die Parkkarten sind gebihrenpflichtig. Die Geblhren werden im Sinne

einer verkehrslenkenden Massnahme erhoben und EEECHIEIEIENEINEE

Art. 14

Die GebUhr betragt:

zwischen Fr. 40.00 und Fr. 60.00 pro Monat fur eine Anwohnerparkkarte
zwischen Fr. 50.00 und Fr. 70.00 pro Monat flr eine Gewerbeparkkarte
c) zwischen Fr. 50.00 und Fr. 70.00 pro Monat fiir eine Pendlerparkkarte.
d) zwischen Fr. 10.00 und Fr. 20.00 pro Tag fur eine Tagesparkkarte.

Dio anhlin P an oNn—Nich aawninnorientiartan a

> Der Stadtrat legt die Gebthren der jeweiligen Parkkarten innerhalb der

obenstehenden Bandbreiten fest.

Art. 15

Die Gebuhr ist im Voraus zu entrichten. Bei Rickgabe der Parkkarte wird
die Gebudhr fur die nicht in Anspruch genommenen Kalendermonate abziig-
lich einer Bearbeitungsgebihr zuriickerstattet. Flr angebrochene Kalender-
monate wird die Gebuhr nicht zuriickerstattet.

E. Straf- und Schlussbestimmungen

Art. 16

Wer dieser Verordnung zuwiderhandelt, namentlich die Parkkarte miss-
brauchlich verwendet, den mit der Abklédrung der Gebuhrenpflicht betrauten
Organen unwahre Angaben macht, der Meldepflicht nicht genigt oder die
Kontrolle erschwert, wird mit Busse bestraft.

Art. 17

Der Stadtrat erlasst das Vollzugsreglement.

Art. 18

' Der Stadtrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens.

> Mit Inkrafttreten dieser Verordnung wird die Parkierverordnung vom

2. April 1998 aufgehoben.
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